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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Der Vorhabenträger plant die Erweiterung des Bebauungsplans „Oberbrunn-Nord“ nach Norden. Der 
Geltungsbereich des geänderten Bebauungsplans umfasst ca. 2.730 m². Es handelt sich um das Grundstück 
Flur Nr. 1221/1 und um einen Teil des Grundstücks Flur Nr. 1221/4 in der Gemarkung Pittenhart. Im Rahmen 
des Vorhabens soll ein bestehendes landwirtschaftliches Gebäude nach Norden versetzt werden und auf der 
ursprünglichen Fläche ein Wohnhaus mit Garten entstehen. Nach derzeitigem Plan soll das 
landwirtschaftliche Gebäude händisch abgedeckt und an einem Stück versetzt werden. 

 

Abbildung 1: Übersicht über das Vorhaben (Quelle: Gemeinde Pittenhart. Stand: 17.04.2024) 

Um beurteilen zu können, ob das Planvorhaben artenschutzrechtliche Belange tangiert, wurde das 
Untersuchungsgebiet (UG, Abbildung 2) am 26.04.2024 auf das mögliche bzw. tatsächliche Vorkommen von 
europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten) 
hin untersucht. Dabei wurde der gesamte Geltungsbereich begangen, angrenzende Flächen wurden 
miteinbezogen. 

1.2 Grundlagenermittlung 

Innerhalb des UG sind keine amtlich kartierten Biotope oder Schutzgebiete vorhanden. Ca. 100 m entfernt in 
Nordöstlicher Richtung liegt das FFH-Gebiet „Moorgebiet von Eggstädt-Hemhof bis Seeon“ (8040-371) sowie 
das Vogelschutzgebiet „Moorgebiet von Eggstätt-Hemhof bis Seeon“ (8040-471). In ca. 125 m Entfernung zum 
UG in westlicher Richtung liegt das amtlich kartierte Biotop „Ranken bei Ober- und Niederbrunn“ (8040-0036-
003). 
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1.2.1 Untersuchungsgebiet (UG) 

Das UG umfasst in der nördlichen Hälfte ein intensiv bewirtschaftetes Grünland mit sehr hohem Grasanteil 
und in südlicher Hälfte eine Lagerhalle, die von einer Zufahrt entlang der Grundstücksgrenze der Flur Nr. 
1221/1 angefahren wird. Die Lagerhalle ist bis auf die östliche Wand einwandig aus Holz gebaut, und mit einem 
Ziegeldach gedeckt. Am Dach sind alle Öffnungen und Spalten mit feinem Gitter verschlossen. Lediglich eine 
kleine Öffnung konnte an der nordwestlichen Ecke des Dachs entdeckt werden. Die östliche Wand ist massiv 
und in den westexponierten Hang gebaut. Auf dieser Seite beginnt die Wandverkleidung in etwa einem Meter 
Höhe. 

Die Freiflächen um die Lagerhalle sind größtenteils versiegelt, ein erhöhter nicht versiegelter Bereich 
westlich der Lagerhalle wird als erweitertes Lager für landwirtschaftliche Geräte und Holz genutzt. Nach 
Angaben des Eigentümers wird diese Lagerfläche vorhabenbedingt nicht beansprucht. Am westlichen Rand 
des UG befindet sich ein privater Grünabfall. Auf den versiegelten Bereichen um die Lagerhalle befinden sich 
mehrere einwandige Blechschuppen, die bereits als Vorbereitung für die Versetzung der Lagerhalle 
aufgestellt wurden.  

Das vom Vorhaben beanspruchte Intensivgrünland ist nur ein kleiner Teil eines großflächigen Grünlandes, 
das sich weiter nach Norden und Westen erstreckt. Südlich des UG liegt ein Grundstück mit Wohnhaus und 
Garten, in dem mehrere Vogelnistkästen erfasst wurden. Östlich des UG grenzt im südlichen Teil eine 
westexponierte Böschung mit extensivem Grünland und im nördlichen Teil eine landwirtschaftliche 
Ackerfläche an. Westlich des extensiven Grünlandes grenzen Streuobstwiesen und Gartenanlagen an sowie 
im Nordosten ein Mischwaldbestand, der zum FFH- und SPA-Gebiet „Moorgebiet von Eggstädt-Hemhof bis 
Seeon“ gehört. 

 

Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebiets (rot gestrichelt). 
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2 Kurzgutachten zum speziellen Artenschutz 

Die meisten artenschutzrechtlich relevanten Pflanzen- und Tierarten können entweder auf Grundlage der 
räumlichen Verbreitung ausgeschlossen werden, sind aufgrund fehlender Lebensraumeignung nicht zu 
erwarten oder werden durch die projektspezifischen Wirkfaktoren nicht beeinträchtigt.  

Angaben zur räumlichen Verbreitung erhält man über die geographische Datenbankabfrage beim LfU. 
Gemäß LfU-Empfehlung wird die Abfrage über den Landkreis durchgeführt. Bei Vorhaben in der Nähe der 
Landkreisgrenze wird auch der benachbarte Landkreis mitberücksichtigt. Grundsätzlich ist jedoch davon 
auszugehen, dass der vorhandene Pool der LfU-Daten lückig ist, was zu fehlerhaften Einschätzungen der 
tatsächlichen Situation vor Ort führen kann. Liegen Hinweise laut Experteneinschätzung vor, dass weitere 
saP-relevante Arten vorkommen, werden diese ebenfalls weiter betrachtet. 

Beispielsweise können Arten mit hoher Mobilität und Unstetigkeit, Arten mit versteckter Lebensweise bzw. 
schwieriger Erfassung oder in Ausbreitung befindliche Arten trotz bisher fehlender Dokumentation im 
Rahmen der Online-Abfrage zu saP-relevanten Arten möglicherweise nicht ausgeschlossen werden.  

Damit lassen sich Arten folgender Artengruppen im UG nicht ausschließen (Abschichtung nach 
Artengruppen).  

 

2.1 Vögel 

Bei der Ortsbegehung am 26.04.2024 wurden die folgenden Arten nachgewiesen: Hausrotschwanz, Star, 
Bachstelze und Haussperling. Alle erfassten Vögel hielten sich im südlich angrenzenden Garten auf. Dort 
wurden mehrere hölzerne Vogelnistkästen und Futterstellen festgestellt.  

Die Lagerhalle selbst bietet kein Potenzial für gebäudebewohnende Vogelarten. Das Gebäude wird 
regelmäßig in Stand gehalten und sämtliche Einflugöffnungen sind verschlossen. Lediglich eine Öffnung 
konnte an der nordwestlichen Ecke des Daches festgestellt werden, dort wurden jedoch keinerlei 
Nutzungsspuren erkannt. Die Brutplätze der im direkten Umfeld des UG vorkommenden Vogelarten 
konzentrieren sich auf das bestehende Wohngebäude und dessen Garten. Bei den Arten handelt es sich 
ausschließlich um Siedlungsarten, die allgemein als störunempfindlich gelten (Gassner et al. 2010). Lediglich 
Bauarbeiten, die starke Erschütterungen hervorrufen, wie das Einrammen von Spundwänden, können zu 
einer erheblichen Störung während der Brutzeit führen. Aus diesem Grund sollten Bauarbeiten dieser Art 
außerhalb der Vogelschutzzeit im Zeitraum von 01. Oktober bis 28./29. Februar (gemäß §39 (5) BNatSchG 
bzw. Art.16 (1) BayNatSchG) durchgeführt werden (M1). 

Ein Vorkommen von Offenlandarten wie der Feldlerche ist im UG aufgrund der intensiven Bewirtschaftung 
des mindestens 5-schürigen Grünlandes nicht zu erwarten.  

Maßnahmen: 

Vermeidungs-/Schutzmaßnahme M1: Bauarbeiten, die starke Erschütterungen hervorrufen dürfen 
lediglich außerhalb der Vogelschutzzeit im Zeitraum von 01. Oktober bis 28./29. Februar (gemäß §39 (5) 
BNatSchG bzw. Art.16 (1) BayNatSchG) durchgeführt werden. 
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Es ist unter Berücksichtigung der Maßnahme M1 nicht davon auszugehen, dass es vorhabenbedingt zu 
einer signifikanten Störung der Arten oder einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt. 
Von einer Tötung von Individuen ist ebenfalls nicht auszugehen. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 Nr. 1-3, Abs. 5 BNatSchG treten somit nicht ein. 

 

2.2 Fledermäuse 

Die Lagerhalle, die im Zuge des Vorhabens versetzt werden soll, bietet mäßiges Potenzial für Fledermäuse. 
Das Gebäude ist bis auf die östliche Wand einwandig aus Holz gebaut. Lediglich eine kaputte Stelle des 
Schutzgitters am Dach kann als Einflugöffnung für Fledermäuse dienen. Allerdings konnten beim Ortstermin 
keinerlei Nutzungsspuren erfasst und keine sonstigen Hinweise auf Fledermäuse erbracht werden. 
Ansonsten ist das Dach sehr dicht gedämmt und bietet keine Einflugöffnungen oder Spalten.  

Die Spalte zwischen der Holzverkleidung und der massiven Wand an östlicher Seite des Gebäudes war voll 
einsehbar und komplett mit Spinnweben verhangen. Eine aktuelle oder kürzliche Nutzung durch 
Fledermäuse als Einzel- oder Zwischenquartier war dort nicht erkennbar. 

Die Ziegel der Lagerhalle bieten Nischen, die im Sommer als Einzel- oder Zwischenquartier genutzt werden 
könnten. Da diese im Zuge der Gebäudeversetzung aber händisch abgenommen werden ist nicht von einer 
Tötung von Tieren auszugehen. Da das Gebäude unverzüglich am neuen Standort wieder aufgebaut wird 
gehen keine potenziellen Quartiere von Fledermäusen verloren. Es ist davon auszugehen, dass die 
Funktionalität des Lebensraumes durchgehend erhalten bleibt.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass es vorhabenbedingt zu einer signifikanten Störung potenziell 
vorkommender Arten oder einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt. Von einer 
Tötung von Individuen ist ebenfalls nicht auszugehen. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3, 
Abs. 5 BNatSchG treten somit nicht ein. 

 

2.3 Reptilien 

Im Landkreis Traunstein sind Vorkommen der Anhang IV-Arten Zauneidechse, Schlingnatter und 
Äskulapnatter bekannt. Im UG bietet die strukturreiche Lagerstätte westlich der Lagerhalle 
Lebensraumpotenzial für diese Arten. Obwohl auf der Fläche regelmäßiger Betrieb stattfindet, ist ein 
Vorkommen von Reptilienarten nicht auszuschließen. Am Ortstermin am 26.04.2024 wurden alle geeigneten 
Bereiche langsam abgeschritten und mit besonderem Augenmerk auf die Zauneidechse begangen. Trotz 
sehr guter Bedingungen (Vollsonne, erster warmer Tag seit längerem) konnte keine Zauneidechse gefunden 
werden. Nach Angaben des Eigentümers wurden in östlich angrenzender Extensivwiese gelegentlich 
Kreuzottern und Ringelnattern gesehen. Auf der Fläche selbst, und auch unter den Holzabdeckungsplanen, 
wurden noch keine Reptilien gesehen.  

Im Rahmen des Vorhabens wird die höher liegende Lagerfläche vor der Umsetzung des Gebäudes auf das 
Höhenniveau des Flurstücks abgesenkt. Hierfür werden die Geräte, Holzstapel usw. umgelagert und die 
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Fläche abgegraben. Nach der Absenkung wird die Fläche wieder wie vorher als Lagerfläche genutzt. Der 
Eingriff ist daher lediglich temporär. Langfristig bleibt der Lebensraum erhalten. Zum Schutz 
möglicherweise vorkommender Reptilien, werden die Strukturen der Lagerfläche unter dem Beisein einer 
ökologischen Baubegleitung entfernt. Werden Reptilien während der Maßnahme gefunden, werden diese 
durch die ökologische Baubegleitung fachgerecht betreut und umgesetzt.  

Da die Lagerfläche weiterhin bestehen bleibt, ist von keinem Lebensraumverlust potenziell vorkommender 
Reptilienarten auszugehen. Auch von einer Beschattung von Reptilienlebensräumen durch das neue 
Wohngebäude und die versetzte Lagerhalle ist nicht auszugehen. Während der Bauphase sollte jedoch 
darauf geachtet werden, dass keine Tiere in die Baustelle einwandern. Es sollte darauf geachtet werden, 
dass nicht zu viel Zeit zwischen der Baufeldfreimachung und Baubeginn vergeht und auf der Fläche keine 
Versteckstrukturen (z. B. Holzbretter, die längere Zeit am selben Ort am Boden liegen) entstehen. 

Maßnahmen: 

Vermeidungs-/Schutzmaßnahme M2: Alle auf der Lagerfläche befindlichen Gegenstände werden im 
Beisein einer ökologischen Baubegleitung entfernt. Werden dabei Reptilien gefunden, werden diese durch 
die ökologische Baubegleitung fachgerecht betreut und umgesetzt. 

Es ist unter Berücksichtigung der Maßnahme M2 nicht davon auszugehen, dass es vorhabenbedingt zu 
einer signifikanten Störung der Arten oder einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt. 
Von einer Tötung von Individuen ist ebenfalls nicht auszugehen. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 Nr. 1-3, Abs. 5 BNatSchG treten somit nicht ein. 

 

3 Fazit 

Die artenschutzrechtliche Prüfung des beschriebenen Vorhabens kommt hinsichtlich der potenziell 
vorkommenden Arten bzw. Artgruppen und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu 
dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die angenommenen geschützten Arten nicht 
berührt werden, weil 

- wegen der geringen Wirkempfindlichkeit bzw. der ausreichenden Entfernung zu dauerhaften 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sensibler Arten deren Zerstörung auszuschließen ist bzw. bei 
Beanspruchung in geringem Umfang die ökologische Funktionalität im räumlichen Zusammenhang 
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG gewahrt bleibt, 

- für alle betrachteten Arten kein oder nur ein allgemeines Tötungsrisiko vorliegt oder Tötungen 
weitgehend vermieden werden können und damit ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG nicht erfüllt wird und 

- Störungen streng geschützter Arten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG entweder nicht zu 
erwarten sind oder aber keine den Erhaltungszustand der Lokalpopulationen verschlechternden 
Auswirkungen haben. 
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A. Anhang - Fotodokumentation 

 

Abbildung 3: Lagerhalle im UG mit vorgelagerter, leicht erhöhter Lagerfläche. Blickrichtung Nordosten. 

 

Abbildung 4: Lagerfläche westlich der Lagerhalle (im Hintergrund). Blick nach Osten. 
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Abbildung 5: Privater, sonnenexponierter Grünabfall am westlichen Rand des UG. Blick Richtung Südosten. 

 

Abbildung 6: Einwandig gebaute Lagerhalle von innen. 
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Abbildung 7: Östliche massive Wand mit Holzverkleidung und potenziellen Nischenquartieren für Fledermäuse. 

 

 


